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Personalien
Glückwunsch

Am 6.  Mai  diesen  Jahres  wird  unser
Kollege  Harald  Lill  aus  Sparrieshoop/
Schleswig-Holstein  65  Jahre  alt.  Seit
1991  ist  er  Schiedsmann  in  seiner
Heimatgemeinde,  ein  Ehrenamt,  in
dem ihm seine Berufserfahrung als Be-
amter  in  der  Rechtsantragstelle  des
Amtsgerichts  Hamburg-Altona  von
Nutzen ist. Im gleichen Jahr wurde 'er
auch  schon  zum  Schriftführer  und
Pressebeauftragten  seiner  BzVgg.
Itzehoe, ein Jahr später von der LVertr-
Vers.  in  die  gleichen  Funktionen  des
LVorstandes  gewählt,  außerdem  zum
Delegierten  in  den  Verbandsaus-
schuss.  Außerdem ist  er  Mitverfasser
einer  chronologischen  Übersicht  über
die Entwicklung des Schiedsamtes und
der  BzVggen.  in  Schleswig-Holstein.
Der TSV Sparrieshoop zeichnete sein
langjähriges Mitglied mit der goldenen
Ehrennadel  aus, und bei  den Wahlen
fungiert er als Gemeindewahlleiter.

Die Redaktion der SchAZtg. gratuliert
dem  Kollegen  Lill  und  wünscht  wei-
terhin gute Gesundheit und viel Erfolg
bei seiner ehrenamtlichen Arbeit!

Ehrungen

Am 08.11.2002 wurde Kollege Lambert
Poelmann, Schiedsmann der Samtge-
meinde Nordhümmling (Niedersach

sen),  in  einer Feierstunde vom Amts-
gericht Papenburg für seine 10-jährige
ehrenamtliche  Tätigkeit  geehrt.  Die
Verleihung der Urkunde erfolgte durch
den  DirAG,  der  den  Kollegen  »eine
Persönlichkeit nannte, die mit Geduld,
Kompetenz  und  menschlicher  Wärme
viele  Streitereien  aus  der  Welt  ge-
bracht  habe«.  Lobende  Worte  fand
ebenfalls der Bürgermeister der Samt-
gemeinde,  der  dem  Kollegen  einen
Wappenteller  überreichte.  Es  gratu-
lierten ebenfalls die Bürgermeister der
Mitgliedsgemeinden  und  die
Verwaltungsspitze.

Am 03.03.2003 wurde im Amtsgericht
Kassel  unser  Kollege  Udo  Lehmann
vom  PräsAG  für  seine  10-jährige  er-
folgreiche  Arbeit  als  Schiedsmann im
Bezirk Kassel XVIII mit einer Urkunde
ausgezeichnet.
 
Am 04.02.2003 ist unser Koll. Rolf Hof-
mann, Vors.d.BzVgg. Dresden im BDS
und Landesvorsitzender Sachsen, seit
10  Jahren  Schiedsmann  bzw.  Frie-
densrichter.  Zusammen  mit  seinem
Koll. Winfried Ploß übt er seine ehren-
amtliche streitschlichtende Tätigkeit mit
großem Erfolg für die Bürgerinnen und
Bürger  seiner  Heimatgemeinde,  der
großen  Kreisstadt  Freital  aus.  Der
Dank  der  Mitbürgerinnen  und  Mit-
bürger sowie der Stadt Freital vertreten
durch deren OB Mättig ist gewiss.
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(Die  Red.  d.  SchAZtg.  gratuliert  den
Kollegen und wünscht für die weiteren
Jahre viel Erfolg in der außergerichtli-
chen Streitschlichtung!)
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